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Text 

§ 66 

Private Pflegeverhältnisse 

(1) Für die nicht nur vorübergehende Pflege und Erziehung von Pflegekindern bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres, die nicht im Rahmen der vollen Erziehung erfolgt, ist eine Bewilligung des Kinder- 
und Jugendhilfeträgers erforderlich. 

(2) Die geplante Übernahme von Pflegekindern im Sinne des Abs. 1 ist dem Kinder- und 
Jugendhilfeträger anzuzeigen. 

(3) Bei der Bewilligung sind die Kriterien nach § 59 heranzuziehen, die Bewilligung erfolgt mit 
Bescheid. 

(4) Anspruch auf Pflegekindergeld besteht nicht. 

(5) Private Pflegeverhältnisse unterliegen der Aufsicht des Kinder- und Jugendhilfeträgers. Die 
Behebung von Mängeln ist mit Bescheid aufzutragen. Erfolgt keine Behebung innerhalb der 
vorgegebenen Frist oder ist das Kindeswohl erheblich gefährdet, ist die Bewilligung zu widerrufen. 

(6) Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens und der Aufsicht sind dem Kinder- und 
Jugendhilfeträger die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, notwendige Dokumente vorzulegen sowie die 
Kontaktaufnahme mit den betreuten Kindern und Jugendlichen und die Besichtigung von Räumlichkeiten 
zuzulassen. 
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